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Einkommensteuer

Billigkeitsregelungen: Steuerliche  
Maßnahmen zur Unterstützung der 
vom Krieg in der Ukraine Geschädigten

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 
am 17.03.2022 ein „Schreiben“ zur An-
erkennung gesamtgesellschaftlichen En-
gagements im Zusammenhang mit dem 
Krieg in der Ukraine erlassen. Die Rege-
lungen gelten für Maßnahmen, die vom 
24.02.2022 bis zum 31.12.2022 durchge-
führt werden.
   Das BMF hat Billigkeitsregelungen zu 
folgenden Punkten erlassen:
	� Spendennachweis: statt einer Zuwen- 

dungsbestätigung genügt der Zahlungs-
nachweis.
	� Spendenaktionen: Maßnahmen zur 

Unterstützung der vom Krieg in der Ukra-
ine Geschädigten sowie die vorüberge-
hende Unterbringung von Kriegsflücht-
lingen aus der Ukraine, interessant für 

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Bundesfinanzministerium hat am 17.03.2022 ein Schreiben zur Anerkennung ge-
samtgesellschaftlichen Engagements im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine 
erlassen. Die angeführten Billigkeitsregelungen werden in dem Schreiben erläutert. Die 
Regelungen gelten für Maßnahmen, die vom 24.02.2022 bis zum 31.12.2022 durchge-
führt werden.
Bitcoins und ähnliche Kryptowährungen locken mit hohen Gewinnen bei deren Verkauf. 
Das Finanzgericht Köln bestätigt, dass Gewinne, die aus der Veräußerung von Kryp-
towährungen erzielt werden, nach den ertragsteuerlichen Grundsätzen für private 
Veräußerungsgeschäfte zu behandeln sind.
Durch Sturm oder Unwetter entstehen immer wieder Schäden, die allerdings unter 
bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht 
werden können.
Das Thema „Liebhaberei“ ist ein Dauerbrenner und beschäftigt „alle Beteiligten“ in 
Wirtschaft und Behörden. Neuigkeiten durch die Finanzgerichtsbarkeit sind beachtlich. 
Kürzlich hatte das Finanzgericht Münster zu entscheiden, ob beim Betrieb einer Reit-
halle von „Liebhaberei“ auszugehen ist.
Für die Kündigung von Arbeitsverhältnissen werden zunehmend auch moderne Kom-
munikationsmöglichkeiten genutzt. Das Landesarbeitsgericht München hatte einen Fall 
zu entscheiden, in dem die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses in Form eines Fotos 
via WhatsApp übermittelt wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team FLORENTZ UND PARTNER

Termine Steuern / Sozialversicherung Mai / Juni 2022

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.05.2022 1 10.06.2022 1

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

Entfällt 10.06.2022

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.06.2022

Umsatzsteuer 10.05.2022 2 10.06.2022 3

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

13.05.2022 13.06.2022

10.05.2022 10.06.2022

Gewerbesteuer 16.05.2022 Entfällt

Grundsteuer 16.05.2022 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

19.05.2022 Entfällt

19.05.2022 Entfällt

Sozialversicherung 6 27.05.2022 28.06.2022

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende  
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten  
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-
fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 
den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-
zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-
schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 24.05.2022/24.06.2022, jeweils 0 
Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fällig-
keiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.
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gemeinnützige Vereine mit abweichen-
den Satzungszwecken. Die entsprechen-
den Hilfeleistungen sind dem Zweckbe-
trieb i. S. d. § 65 AO zuzuordnen.
	� Steuerliche Behandlung von Zuwen-

dungen aus dem Betriebsvermögen: 
Sponsoring-Aufwand als Betriebsausgabe 
abzugsfähig, wenn darauf öffentlich-
keitswirksam hingewiesen wird.
	� Arbeitslohnspenden: Verzicht auf Auf- 

sichtsratsvergütungen – der Verzicht auf 
Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns 
oder der AR-Vergütung bleibt unter be-
stimmten Voraussetzungen steuerfrei.
	� Umsatzsteuer: die Überlassungen von 

Sachmitteln, Räumen sowie von Perso-
nal ist steuerbefreit. Der Vorsteuerabzug  
bei einhergehenden Nutzungsänderun-
gen bleibt unter bestimmten Vorausset-
zungen bestehen.
	� Unentgeltliche Überlassung von Wohn- 

raum: interessant für private Unterneh-
men mit Unterkünften (Hotel-, Ferien-
zimmer), die Überlassung ist unter be-
stimmten Voraussetzungen steuerbefreit.
	� Steuerbefreiung nach § 13 ErbStG auf 

etwaige Schenkungen. 
Die Aufzählung erläutert lediglich in 
Stichworten. Das Schreiben erläutert die 
genannten Punkte ausführlich.
   Das BMF hat zudem am 01.04.2022 
zwei weitere Erlasse zur Unterbringung 
von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine 
veröffentlicht.
1. Unterbringung von Kriegsflüchtlingen 
aus der Ukraine durch Vermietungsge-
nossenschaften und Vermietungsvereine 
im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 10 
KStG 
2. Gleich lautende Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder zu Billigkeits-
maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Unterbringung von Kriegsflüchtlingen 
aus der Ukraine bei der Anwendung der 
erweiterten Kürzung nach § 9 Nummer 1 
Satz 2 ff. Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Für statische Berechnungen eines  
Statikers keine Steuerermäßigung

Für die Inanspruchnahme von Handwer-
kerleistungen für Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
ermäßigt sich die tarifliche Einkommen-
steuer auf Antrag um 20 % (§ 35a EStG). 

Im Streitfall wurde ein Handwerksbetrieb 
mit dem Austausch schadhafter Dach-
stützen beauftragt. Nach Einschätzung 
des Handwerksbetriebs war für die fach-
gerechte Ausführung dieser Arbeiten zu- 
nächst eine statische Berechnung erfor- 
derlich, die sodann auch von einem Sta-
tiker durchgeführt wurde. Neben der 
Steuerermäßigung für die Handwerker-
leistung (Dachstützenaustausch) bean-
tragten die Kläger diese auch für die 
Leistung des Statikers.
   Der Bundesfinanzhof vertrat die Auf-
fassung, die Steuerermäßigung könne 
nicht gewährt werden, da ein Statiker 
grundsätzlich nicht handwerklich tätig 
sei. Er erbringe ausschließlich Leistungen 
im Bereich der Planung und rechneri-
schen Überprüfung von Bauwerken. Auch 
auf die Erforderlichkeit der statischen 
Berechnung für die Durchführung der 
Handwerkerleistungen könne die Steuer-
ermäßigung nicht gestützt werden. Denn 
die Leistungen des Handwerkers und die-
jenige des Statikers seien für die Gewäh-
rung der Steuerermäßigung getrennt zu 
betrachten. Allein die sachliche Verzah-
nung beider Gewerke führe nicht zu einer 
Umqualifizierung der statischen Berech-
nung in eine Handwerksleistung. 
 
Unwetterschäden steuerlich  
geltend machen

Durch Sturm oder Unwetter entstandene 
Schäden können unter bestimmten Vor-
aussetzungen als außergewöhnliche Be-
lastungen geltend gemacht werden.
   Es müssen alle Versicherungsmög-
lichkeiten ausgeschöpft worden sein. 
Eigenes Verschulden, Schadenersatzan-
sprüche und Erstattungsmöglichkeiten 
dürfen nicht vorliegen. Es muss sich um 
einen existenziellen Gegenstand handeln, 
d. h. steuerlich begünstigt sind nur die 
Wiederbeschaffung oder Reparatur von 
existenziell notwendigen Gegenständen. 
Dazu gehören Wohnung, Möbel, Hausrat 
und Kleidung.
   Es muss ein unabwendbares Ereignis 
stattgefunden haben. Es muss sich um 
ein plötzliches und überraschend eintre-
tendes Ereignis handeln. Dazu gehören  
z. B. Hochwasser, sintflutartiger Regenfall, 
Hagel, Orkan, Erdrutsch, ein plötzlicher 

und unerwarteter Grundwasseranstieg, 
ein Wasserrückstau in einer Drainagelei-
tung aufgrund von Hochwasser. Nicht zu 
den unabwendbaren Ereignissen zählt ein 
allmählicher Grundwasseranstieg wegen 
höherer Niederschlagsmengen in einem 
Feuchtgebiet.
   Von der Summe der gesamten außerge-
wöhnlichen Belastungen allgemeiner Art, 
die in der Einkommensteuererklärung gel- 
tend gemacht werden, zieht das Finanz-
amt automatisch die sog. zumutbare 
Belastung ab. Die Höhe der zumutbaren 
Belastung richtet sich nach dem Gesamt-
betrag der Einkünfte, dem Familienstand 
und der Anzahl der Kinder.

Zur Besteuerung von Gewinnen aus der 
Veräußerung von Kryptowährungen

Gewinne, die aus der Veräußerung von 
Kryptowährungen erzielt werden, sind 
bei Vorliegen eines privaten Veräuße-
rungsgeschäfts einkommensteuerpflich-
tig. So entschied das Finanzgericht Köln 
im nachfolgenden Fall. 
   Der Kläger verfügte zu Beginn des 
Jahres 2017 über zuvor erworbene Bit-
coins. Diese tauschte er im Januar 2017 
zunächst in Ethereum-Einheiten und 
die Ethereum-Einheiten im Juni 2017 in 
Monero-Einheiten. Ende des Jahres 2017 
tauschte er seine Monero-Einheiten teil-
weise wieder in Bitcoins und veräußer-
te diese noch im gleichen Jahr. Für die 
Abwicklung der Geschäfte hatte der 
Kläger über digitale Handelsplattformen 
entweder Kaufverträge mit Anbietern 
bestimmter Kryptowerte zu aktuellen 
Kursen oder Tauschverträge, bei denen 
er eigene Kryptowerte als Gegenleistung 
eingesetzt hat, geschlossen. Der Kläger 
erklärte den aus der Veräußerung er-
zielten Gewinn von rund 3,4 Millionen 
Euro in seiner Einkommensteuererklä-
rung 2017 als Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften. Das Finanzamt 
setzte die Einkommensteuer erklärungs-
gemäß fest. Der Kläger legte daraufhin 
Einspruch ein. Zur Begründung führte er 
im Wesentlichen aus, dass bei der Be-
steuerung von Veräußerungsgewinnen 
aus Kryptowährungen ein strukturelles 
Vollzugsdefizit bestehe und ein Verstoß 
gegen den Bestimmtheitsgrundsatz vor-
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liege. Daher dürften diese Gewinne nicht 
besteuert werden. Im Übrigen fehle es bei 
Kryptowährungen an der erforderlichen 
Veräußerung eines „Wirtschaftsguts“. 
Das Finanzgericht Köln wies die Klage ab.

Insolvenzverwaltervergütung als 
außergewöhnliche Belastung?

Die zugunsten des Insolvenzverwalters 
festgesetzte Tätigkeitsvergütung ist beim 
Insolvenzschuldner nicht als außerge-
wöhnliche Belastung zu berücksichtigen. 
So entschied der Bundesfinanzhof .
   Zwar sei die Insolvenzverwalterver-
gütung aus dem Vermögen des Insol-
venzschuldners geleistet worden. Damit 
stelle sich die Leistung der Insolvenzver-
waltervergütung als „Aufwendung“ des 
Insolvenzschuldners dar. Der Insolvenz-
schuldner sei hierdurch auch in dem für 
die Anwendung des § 33 EStG erforder-
lichen Sinne belastet. Dem stehe insbe-
sondere nicht entgegen, dass ihm nach 
Abschluss des Insolvenzverfahrens Rest-
schuldbefreiung erteilt worden sei. Denn 
von der Restschuldbefreiung werden 
nur Insolvenzforderungen, nicht jedoch 
die Kosten des Insolvenzverfahrens oder 
sonstige Masseverbindlichkeiten erfasst.
   Die streitigen Aufwendungen seien
jedoch mangels Außergewöhnlichkeit 
nicht gemäß § 33 Abs. 1 EStG steuer-
mindernd zu berücksichtigen. Die Über-
schuldung von Privatpersonen sei kein 
gesellschaftliches Randphänomen. Daher 
seien Insolvenzverfahren von Verbrau-
chern und bestimmten natürlichen – un-
ternehmerisch tätigen – Personen (Pri-
vatpersonen) keineswegs unüblich.
Betrieb einer Reithalle – Liebhaberei?

Fehlt beim Betrieb einer Reithalle die Ge-
winnerzielungsabsicht, ist lt. einer Ent-
scheidung des Finanzgerichts Münster 
von „Liebhaberei“ auszugehen.
   Der Klägerin fehlte im Streitzeitraum
eine Gewinnerzielungsabsicht bei dem 
Betrieb der Reithalle. Die Klägerin habe 
zumindest in den Streitjahren ihre ver-
lustbringende Tätigkeit aus im Bereich
ihrer Lebensführung liegenden persönli-
chen Gründen und Neigungen ausgeübt. 
Für die Feststellung, dass die Klägerin 

in den Streitjahren die verlustbringende 
Tätigkeit aus im Bereich ihrer Lebens-
führung liegenden persönlichen Grün-
den oder Neigungen ausgeübt habe, 
seien nicht nur die langjährigen Verluste 
der Klägerin relevant, sondern auch ihre
fehlenden Reaktionen auf diese Verluste. 
Denn der Betrieb der Reithalle sei in dem 
von der Klägerin vorgesehenen Umfang 
nicht von vornherein in der Nähe des 
Hobbybereichs anzusiedeln. Als ein wei-
teres Indiz dafür, dass im Streitfall nicht 
das Streben nach einem Totalgewinn, 
sondern persönliche Beweggründe der 
Klägerin für die Fortführung der verlust-
bringenden Tätigkeit bestimmend waren, 
würdigt das Gericht die Möglichkeit der 
Klägerin, hierdurch Steuern zu sparen.

Hinweis
Ohne Businessplan sollte keine Reit-
halle betrieben werden. Kalkulatio-
nen über mehrere Perioden sind zwin-
gend. Optimierungsversuche sind zu 
dokumentieren.

Zahlungen zur Wiederauffüllung 
einer Rentenanwartschaft einkommen-
steuerlich zu berücksichtigen?

Wenn ein Steuerpflichtiger nach der Schei-
dung eine Zahlung leistet, mit der er sei-
ne infolge des Versorgungsausgleichs 
geminderte Rentenanwartschaft wieder-
auffüllt, um den Zufluss seiner Alters-
einkünfte in ungeschmälerter Höhe zu 
sichern, handelt es sich ihrer Rechtsnatur 
nach um vorweggenommene Werbungs-
kosten. Die Wiederauffüllungszahlung
kann jedoch nur als Sonderausgabe ab-
gezogen werden, wenn sie als Beitrag 
i. S. des (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) EStG 
anzusehen ist. So entschied der Bundes-
finanzhof.
   Im Hinblick auf (spätere) Leibrenten 
und andere Leistungen, die von einer 
Einrichtung der Basisversorgung erbracht 
werden, unterscheide das Einkommen-
steuergesetz ausschließlich zwischen der
Ebene der Beiträge (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. a EStG) und der Ebene der Leis-
tungen (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Dop-
pelbuchst. aa EStG). Daher stelle jede im 
jeweiligen Versorgungssystem vorgese-

hene Geldleistung des Steuerpflichtigen, 
die an eine in (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a)
EStG genannte Einrichtung für Zwecke der 
Basisversorgung erbracht werde, einen 
Beitrag im Sinne dieser Vorschrift dar. 

Zur Steuerfreiheit eines Altersteilzeit-
Aufstockungsbetrags

Ein Aufstockungsbetrag nach dem Alters-
teilzeitgesetz (AltTZG) ist steuerfrei, wenn 
der Arbeitnehmer das 55. Lebensjahr voll-
endet, seine wöchentliche Arbeitszeit auf 
die Hälfte reduziert und der Arbeitgeber 
auf Grund einer vertraglichen Verpflich-
tung das Arbeitsentgelt der Altersteilzeit 
um mindestens 20 % aufgestockt hat. So 
entschied das Finanzgericht Köln.
   Ungeschriebene Voraussetzung der 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 28 EStG sei, 
dass die persönlichen Voraussetzungen 
gem. § 2 AltTZG erfüllt seien, der Arbeit-
nehmer sich somit noch nicht im Ruhe-
stand befinde.
   Die Voraussetzungen für die Steuer-
befreiung nach § 3 Nr. 28 EStG müssen 
nicht im Zeitpunkt des Zuflusses der Ein-
nahmen vorliegen, sondern in dem Zeit-
raum, für den sie geleistet werden.

Lohnsteuer

Erstattung von Parkgebühren an 
Arbeitnehmer als Arbeitslohn

Die Erstattung von Parkgebühren an Ar-
beitnehmer führt bei diesen zu Arbeits-
lohn, wenn die Kosten bereits mit der 
gesetzlichen Entfernungspauschale (§ 9 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Satz 2 EStG) abge-
golten sind. 
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sprechende Quittung die Sachen dort 
abladen. Die Verrechnung mit der Steuer-
schuld erfolgt mittels eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen dem
Steuerschuldner und dem zuständigen 
Bundesland. Das Land wird die angebo-
tenen Gegenstände nur nach vorheriger 
Begutachtung durch eine dafür geeigne-
te landeseigene Behörde (z. B. Museum, 
Bibliothek, öffentliche Sammlung) und 
bei einem öffentlichen Interesse an den 
Gegenständen annehmen. Die im Bun-
desland für Kultur zuständige oberste 
Behörde (Kultusministerium, Senator für 
Kultur und Wissen) muss dem Ankauf 
zustimmen.
   Die Kunstgegenstände müssen nicht 
aus dem Erbe stammen, in der Regel 
wird dies aber der Fall sein. Dann sollte 
der Erbe/die Erben aber bereits bei Ab-
gabe der Erbschaftsteuererklärung Fol-
gendes bedenken. Wird dort der Wert 
des Gegenstandes im Interesse an einer 
möglichst niedrigen Steuerbelastung mög-
lichst niedrig angesetzt, dann wird das 
Land bei der Verrechnung mit der Steuer-
schuld – die sich ja aus vielen anderen 
Vermögensgegenständen ergeben kann
– keinen höheren Wert akzeptieren. Der 
Wert der Kunstgegenstände wird i. d. R. 
ein großer Streitpunkt zwischen den Ver-
tragsparteien sein. Nach dem Gesetz ist 
als „Annahmewert“ der gemeine Wert an-
zusetzen, dieser gilt aber auch für die 
Erbschaftsteuerfestsetzung. Wo dieser
Wert aber in der Praxis anzusiedeln ist, 
darüber kann man auch zwischen Kunst-
fachleuten ausdauernd streiten!

Arbeitsrecht

Zur Rechtswirksamkeit der Kündigung 
eines Arbeitsverhältnisses 
per WhatsApp

Wenn die Kündigung eines Arbeitsver-
hältnisses in Form eines Fotos via Whats-
App übermittelt wird, ist sie nicht rechts-
wirksam. So entschied das Landesarbeits-
gericht München.
   Das Landesarbeitsgericht gab dem 
Kläger Recht. Die per WhatsApp zuge-
stellte fristlose Kündigung sei nichtig, 
da sie gegen das Schriftformerfordernis 
verstoße. Das Schriftformerfordernis sei 

   Auch wenn die Erstattung von Park-
kosten bei fehlenden kostenlosen Park-
möglichkeiten ein pünktliches Erscheinen 
der Beschäftigten am Arbeitsplatz und 
damit einen reibungslosen Betriebsablauf
begünstigen, erfolgt die Übernahme der 
Parkkosten dennoch nicht im überwiegend
eigenbetrieblichen Interesse des Arbeit-
gebers, sondern immer auch im Interesse 
der Arbeitnehmer, die diese Kosten an-
derenfalls zu tragen hätten. So entschied 
das Niedersächsische Finanzgericht.

Erbschaftsteuer

Kann man Steuerschulden auch mit 
Sachwerten bezahlen?

Die Bezahlung von Steuerschulden durch 
Übertragung von Kunstgegenständen 
auf das zuständige Bundesland, das ei-
nen Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer-
bescheid erlassen hat, ist möglich. Diese 
Art der Steuerzahlung ist seit 1990 in die 
Abgabenordnung aufgenommen worden. 
Sie wird aber nicht sehr häufig prakti-
ziert, was wohl mit der Schwierigkeit 
von Wertbemessungen der Kunstwerke 
zusammenhängt, die statt Geld ange-
nommen werden sollen. Diese Form der 
Bezahlung der Steuern ist nur bei der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer mög-
lich. Diese Steuer fließt nur dem jewei-
ligen Bundesland zu und das Land be-
kommt dann auch den Kunstgegenstand. 
Bei den hierfür zugelassenen Gegenstän-
den handelt es sich um Kunstgegenstän-
de, Kunstsammlungen, wissenschaftliche 
Sammlungen, Bibliotheken, Handschriften
und Archive.
   Die Auslegung dieser Begriffe kann 
natürlich durchaus strittig sein. Folgt man
in der Begriffsbestimmung der – auch für 
andere Zwecke – ergangenen Rechtspre-
chung der obersten Gerichte, dann fallen 
im Einzelnen darunter Gemälde, Skulp-
turen, Gegenstände aus Silber und Gold, 
Münzen, Edelsteine, Möbel, Porzellange-
genstände und sogar Krippen und Bild-
teppiche.
   Nun kann ein Erbe aber nicht mit 
seinen wertvollen Gegenständen bei der 
Steuerkasse des Finanzamtes vorstellig
werden und zur Begleichung seiner Erb-
schaftsteuer-Schuld gegen eine ent-

erst dann erfüllt, wenn das Kündigungs-
schreiben vom Arbeitgeber eigenhändig 
durch Namensunterschrift oder mittels 
notariell beglaubigten Handzeichens un-
terzeichnet wurde. Diese Urkunde müsse 
dem Empfänger dann entsprechend zu-
gehen. Auch das Argument des Arbeitge-
bers, dass der Beschäftigte seine aktuelle 
Anschrift nicht mitgeteilt habe, sodass er 
die Kündigung nicht per Post zustellen 
konnte, ließ das Gericht nicht gelten. 


